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Allgemeinverfügung 
des Kreises Rendsburg-Eckernförde 

zum Betretungsverbot von stationären Einrichtungen der Pflege

Gemäß § 28 Absatz 1 Satz 2 Infektionsschutzgesetz (IfSG) in Verbindung mit § 106 Abs. 2 
Allgemeines Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsge
setz - LVwG) wird folgende Allgemeinverfügung mit Wirkung bis zum 19.04.2020 erlas
sen:

1. Das Betreten von stationären Einrichtungen der Pflege nach dem Selbstbestim
mungsstärkungsgesetz ist grundsätzlich untersagt.

2. Vom Verbot gemäß Ziffer 1 ausgenommen sind:

a. Personen, die in der Einrichtung beruflich tätig sind;
b. Personen, die für die pflegerische, therapeutische oder medizinische Versor

gung zwingend erforderlich sind;
c. Personen, die für die Aufrechterhaltung des Betriebes zwingend erforderlich 

sind, wie beispielsweise Handwerker für nicht aufschiebbare bauliche Maß
nahmen am Gebäude sowie Reparaturen an Infrastruktureinrichtungen;
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d. Personen, die einen Angehörigen bei Vorliegen eines dringenden Notfalles, 
wie Sterbebegleitung besuchen(es darf zeitgleich neben dem Bewohner nur 
eine Person anwesend sein);

e. Personen, die Waren von Lieferanten an einen fest definierten Punkt in der 
Einrichtung übergeben.

3. Soweit die Ausnahmen nach Ziffer 2 zum Tragen kommen, haben die Personen ih
ren Besuch nach Maßgabe der Vorgaben der Einrichtung bei der Einrichtung anzu
kündigen. Die Einrichtungen haben sicherzustellen, dass geeignete Maßnahmen ergrif
fen und umgesetzt werden, um den Eintrag von Coronaviren (SARS-CoV-2) so weit 
wie möglich zu verhindern.

4. Der Aufenthalt im öffentlichen Raum im Falle des Verlassens der Einrichtungen ist 
nur alleine, mit einer weiteren nicht im Haushalt lebenden Person oder im Kreis der 
Angehörigen des eigenen Hausstands gestattet. Dabei sind die Kontakte zu ande
ren Personen auf ein absolut notwendiges Minimum zu reduzieren und, wo immer 
möglich, ein Mindestabstand von mindestens 1,5 m einzuhalten.

5. Die auf dem Beiblatt (Anlage 1) beigefügten Hygieneregeln sind in den vom An
wendungsbereich dieser Allgemeinverfügung erfassten Einrichtungen verbindlich zu 
beachten. Die Anlage 1 ist Bestandteil dieser Allgemeinverfügung.

6. Diese Allgemeinverfügung gilt sofort ab dem Zeitpunkt der Bekanntmachung bis 
einschließlich Sonntag, den 19. April 2020. Eine Verlängerung ist möglich

7. Auf die Strafbarkeit einer Zuwiderhandlung gegen die in den Ziffern 1 und 2 enthal
tenen Anordnungen gemäß § 75 Absatz 1 Nr.1; Absatz 3 IfSG wird hingewiesen.

8. Die Anordnung ist gemäß § 28 Absatz 3 i.V.m. § 16 Absatz 8 IfSG sofort vollzieh
bar.

9. Die Anordnung tritt mit der Bekanntgabe der Allgemeinverfügung in Kraft.

10. Folgende Allgemeinverfügung wird durch diese Allgemeinverfügung konkretisiert 
und fortgeschrieben:

Allgemeinverfügung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über Maßnahmen zur Be
kämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) auf dem 
Gebiet des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 23.03.2020, 20.00 Uhr

Begründung

Rechtsgrundlage für die getroffenen Maßnahmen ist § 28 Absatz 1 Infektionsschutzgesetz 
(IfSG). Nach Satz 1 hat die zuständige Behörde die notwendigen Schutzmaßnahmen zu 
treffen, wenn Kranke, Krankheitsverdächtige, Ansteckungsverdächtige oder Ausscheider 
festgestellt werden oder sich ergibt, dass ein Verstorbener krank, krankheitsverdächtig 
oder Ausscheider war, soweit und solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertrag
barer Krankheiten erforderlich ist. Nach Satz 2 kann die zuständige Behörde unter ande
rem Personen verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlassen oder von



ihr bestimmte Orte nicht zu betreten, bis die notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt 
worden sind.

Vor dem Hintergrund der sehr dynamischen Verbreitung von Infektionen mit dem Corona
virus (SARS-CoV-2) und Erkrankungen an COVID-19 müssen unverzüglich umfänglich 
wirksame Maßnahmen zur Verzögerung der Ausbreitungsdynamik und zur Unterbrechung 
von Infektionsketten ergriffen werden. Weitreichende effektive Maßnahmen sind dazu 
dringend notwendig, um im Interesse des Gesundheitsschutzes die dauerhafte Aufrecht
erhaltung der wesentlichen Funktionen des Gesundheitssystems sowie der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung in Schleswig-Holstein soweit wie möglich sicherzustellen. Die 
großflächige Unterbrechung, Eindämmung bzw. Verzögerung der Ausbreitung des neuen 
Erregers im Land stellt - über die bereits ergriffenen Maßnahmen hinaus - das einzig wirk
sam Vorgehen dar, um diese Ziele zu erreichen.

In stationären Einrichtungen der Pflege leben besonders schutzbedürftige Personen, da 
sie durch Alter oder Vorerkrankungen einem besonderen Risiko durch das Coronavirus 
(SARS-CoV-2) ausgesetzt sind. Durch die angeordneten Maßnahmen soll das Infektions
geschehen insgesamt durch möglichst umfassende kontaktreduzierende Maßnahmen ver
langsamt werden. Im Sinne einer Härtefallregelung ist es aber erforderlich, dass Ausnah
men für besondere Einzelfälle zugelassen werden.

Die Ausnahmeregelung zu den Betretungsverboten ist erforderlich, um die zwingend not
wendigen Behandlungs- und Betreuungskapazitäten in den stationären Einrichtungen der 
Pflege aufrechtzuerhalten.

Diese Anordnung tritt mit der Bekanntgabe der Allgemeinverfügung in Kraft.

Die Allgemeinverfügung ist bis einschließlich 19. April 2020 befristet.

Die Allgemeinverfügung findet ihre Grundlage in § 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 IfSG. Zuwi
derhandlungen sind daher strafbar nach § 75 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3 IfSG.

Die Anordnungen sind gemäß § 28 Abs. 3 i.V.m. § 16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar. Wi
derspruch und Anfechtungsklage gegen Maßnahmen haben keine aufschiebende Wir
kung.

Die Allgemeinverfügung und ihre Begründung kann während der Dienstzeiten im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde, Kaiserstraße 8, 24768 Rendsburg eingesehen werden.
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift 
beim Kreis Rendsburg-Eckernförde, Der Landrat, Fachdienst Gesundheitsdienste, Kaiser
straße 8, 24768 Rendsburg einzulegen.

Ist eine Rechtsanwältin oder ein Rechtsanwalt involviert oder erfolgt die elektronische Ein
legung des Widerspruchs durch eine Behörde, kann sie über das besondere elektronische 
Anwaltspostfach bzw. Behördenpostfach an das besondere elektronische Behördenpost
fach des Kreises Rendsburg-Eckernförde erfolgen.
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Ein Widerspruch per E-Mail ist nicht zulässig. Bürgerinnen und Bürger können an das be
sondere elektronische Behördenpostfach des Kreises Rendsburg-Eckernförde nur frist
wahrend Widerspruch einlegen, wenn die Bürgerin oder der Bürger ein Bürger-EGVP- 
Konto (OSCI-Konto) besitzt und zusätzlich eine qualifizierte elektronische Signatur ver
wendet.

Der Widerspruch hat gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 3 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) keine 
aufschiebende Wirkung. Ein Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung kann 
gemäß § 80 Abs. 5 VwGO beim Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht, Brockdorff- 
Rantzau-Straße 13, 24837 Schleswig gestellt werden.

Dr. Rolf-Oliver Schwemer

L a n d r a t
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infektionsschutz.de
Wissen, was schützt.

Infektionen verbeugen:

Die 10 wichtigsten Hygienetipps
Im Alltag begegnen wir vielen Erregern wie Viren und Bakterien. Einfache Hygienemaßnahmen tragen dazu bei, 
sich und andere vor ansteckenden Infektionskrankheiten zu schützen.

1. Regelmäßig Hände waschen
► wenn Sie nach Hause kommen,
► vor und während der Zubereilung von Speisen,
► vor den Mahlzeiten.
► nach dem Besuch der Toilette,
► nach dem Naseputzen. Husten oder Niesen,
► vor und nach dem Kontakt mit Erkrankten,
► nach dem Kontakt mit Tieren.

3. Hände aus dem Gesicht fernhalten
► Fassen Sie mit ungewaschenen Händen nicht an 

Mund, Augen oder Nase

2. Hände gründlich waschen
► Hände unter fließendes Wasser halten,
► von allen Seiten mit Seife einreiben,
► dabei 20 bis 30 Sekunden Zeit lassen,
► unter fließendem Wasser abwaschen,
► mit einem sauberen Tuch trocknen.

5. Im Krankheitsfall Abstand halten
► Kurieren Sie sich zu Hause aus.
► Verzichten Sie auf enge Körperkontakte, solange Sie 

ansteckend sind
► Halten Sie sich in einem separaten Raum auf und 

benutzen Sie wenn möglich eine getrennte Toilette.
► Benutzen Sie Essgeschirr oder Handtücher nicht mit 

anderen gemeinsam

4. Richtig husten und niesen
► Halten Sie beim Husten und Niesen Abstand von 

anderen und drehen sich weg
► Benutzen Sie ein Taschentuch oder halten die 

Armbeuge vor Mund und Nase

6. Wunden schützen
► Decken Sie Wunden mit einem Pflaster oder 

Verband ab.

7. Auf ein sauberes Zuhause achten
► Reinigen Sie insbesondere Küche und Bad 

regelmäßig mit üblichen Haushaltsreinigern.
► Lassen Sie Putzlappen nach Gebrauch gut trocknen 

und wechseln sie häufig aus.

9. Geschirr und Wäsche heiß waschen
► Reinigen Sie Ess- und Küchenutensilien mit warmem 

Wasser und Spülmittel oder in der Spülmaschine.
► Waschen Sie Spüllappen und Putztücher sowie 

Handtücher. Waschlappen, Bettwäsche und 
Unterwäsche bei mindestens 60 ”C.

8. Lebensmittel hygienisch behandeln
► Bewahren Sie empfindliche Nahrungsmittel stets 

gut gekühlt auf
► Vermeiden Sie den Kontakt von rohen Tierprodukten 

mit roh verzehrten Lebensmitteln
► Erhitzen Sie Fleisch auf mindestens 70 ‘C
► Waschen Sie Gemüse und Obst gründlich.

10. Regelmäßig lüften
► Lüften Sie geschlossene Räume mehrmals täglich 

für einige Minuten.
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